
 

 

SATZUNG 
DER SAARBRÜCKER NARRENGILDE e.V. 

 

1 
Name und Sitz 

 
Der Verein führt den Namen “Saarbrücker Narrengilde e.V.”. 

Er hat seinen Sitz in Saarbrücken, zuständig ist das Amtsgericht Registergericht  

Saarbrücken. 

 

2 
Aufgabe und Zweck 

 

Zweck des Vereines ist es, den Karneval und seine Tradition zu fördern und zu pfle-

gen mit dem Ziel, allen Bevölkerungsteilen dieses Volksbrauchtum zugänglich zu 

machen und zu erhalten. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke “ der Abgabenordnung. Der Satzungs-

zweck wird verwirklicht insbesondere durch Durchführung karnevalistischer Veran-

staltungen. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwe-

cke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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3 
Mitgliedschaft 

 

1. Mitglieder des Vereins können unbescholtene, natürliche und juristische Perso-

nen werden. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen 

Vertreters erforderlich. 

Die Mitglieder sind verpflichtet, Zweck und Aufgabe des Vereines zu fördern, die 

Satzung anzuerkennen, die Anordnungen des Vorstandes und die Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung zu respektieren und die festgesetzten Mitgliedsbeiträ-

ge zu zahlen. 

 

2. Über Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Die Ent-

scheidung ist dem Bewerber schriftlich mitzuteilen, eine Begründung ist nicht er-

forderlich. 

Im Fall der Aufnahme wird dem neuen Mitglied zugleich die Satzung übersandt. 

Die Mitgliedschaft wird erst mit der Zahlung des ersten Beitrages wirksam. 

 

3. Dem Mitglied wird nach der Zahlung des ersten Beitrages eine Mitgliedskarte  

 ausgehändigt. 

 

4. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 

kann nicht an eine andere Person übertragen werden. Eine Stellvertretung ist 

nicht zulässig. 

 

5. Die Mitgliedschaft ist nicht vererblich. Sie kann jederzeit durch eine schriftliche 

Austrittserklärung beendet werden. 
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6. Der Vorstand kann ein Mitglied mit 2/3 Stimmenmehrheit aller Vorstandsmitglie-

der aus dem Verein ausschließen. 

Ein Ausschluß kann erfolgen, wenn das Mitglied 

 das Ansehen oder die Interessen des Vereines geschädigt oder gegen Anord-

nungen des Vorstandes oder gegen die Beschlüsse der Mitgliederversamm-

lung verstoßen hat 

 sich unehrenhafte Handlungen innerhalb oder außerhalb des Vereines zu-

schulden kommen läßt 

 seine Mitgliedschaft mißbraucht 

trotz schriftlicher Mahnung länger als drei Monate mit seiner Beitragszahlung in 

Rückstand ist. 

 

Der Beschluß muß dem Betroffenen unter Angabe der Gründe schriftlich mitge-

teilt werden. 

 

7. Im Fall eines Ausschlusses steht dem betroffenen Mitglied innerhalb von zwei 

Wochen nach Zugang des Ausschlußbescheides das Recht des Einspruches zu. 

Der Einspruch muß beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Die Entscheidung 

darüber wird schriftlich mitgeteilt. Weist der Vorstand den Einspruch zurück, so 

hat das Mitglied das Recht, binnen 2 Wochen ab Zustellung des Einspruchbe-

scheides die Mitgliederversammlung anzurufen, das geschieht durch Einreichung 

eines entsprechenden Antrages beim Vorstand. 

Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

 

4 
Organe des Vereins 

 

Die Organe des Vereins sind: 

 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand 

3. der Beirat 
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5 
Mitgliederversammlung 

 

1. Pro Jahr findet mindestens eine Mitgliederversammlung statt. 

 

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich einberufen. 

 

Die Einladung und die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung sind den Mit-

gliedern mindestens 4 Wochen vorher zuzusenden. 

 

3. Anträge und Anregungen der Mitglieder müssen dem Vorstand spätestens zwei 

Wochen vor der Mitgliederversammlung vorliegen. 

 

4. Die Mitgliederversammlung beschließt über 

- Satzungsänderungen 

- Mitgliedsbeiträge 

- Entlastung des Vorstandes 

- Einspruch eines ausgeschlossenen Mitgliedes 

- Auflösung des Vereines 

 

5. Die Mitgliederversammlung beschließt grundsätzlich mit einfacher Stimmenmehr-

heit der abgegebenen Stimmen. Bei Entscheidungen über Satzungsänderungen 

und Auflösung des Vereines ist eine ¾ Mehrheit der anwesenden Mitglieder er-

forderlich. 

 

6. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren 

- den Vorstand 

- den Beirat 

und für die Dauer von einem Jahr 

- zwei Kassenprüfer, die nicht Mitglieder des Vorstandes sein dürfen. 

Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt. Wahl per Akklamation ist zulässig, 

wenn sich die Mitgliedersammlung einstimmig dafür ausspricht. 
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Minderjährige Vereinsmitglieder haben kein aktives und passives Wahlrecht. 

 

7. Ein Schriftführer hält die Beschlüsse der Mitgliederversammlung schriftlich fest 

und führt ein Protokoll über die Mitgliederversammlung, das von ihm und dem 1. 

Vorsitzenden zu unterschreiben ist. 

 

8. Auf Beschluß des Vorstandes oder auf Antrag von 10% der Mitglieder muß eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. 

Der Antrag der Mitglieder ist schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Grün-

de an den Vorstand zu richten. 

 

9. Jede Mitgliederversammlung hat das Recht, den Vorstand oder einzelne Vor-

standsmitglieder bei Vorliegen wichtiger Gründe, wie z.B. grober Pflichtverletzung 

oder Unfähigkeit zu ordnungsgemäßer Geschäftsführung abzuberufen und an 

Stelle des oder der Abberufenen neue Vorstandsmitglieder zu wählen. 

 

6 
Der Vorstand 

 

1. Der Vorstand besteht aus: 

 

 - dem 1. Vorsitzenden 

 - dem 2. Vorsitzenden 

 - dem 1. Schriftführer 

 - dem 2. Schriftführer 

 - dem 1. Schatzmeister 

 - dem 2. Schatzmeister 

 

2. Die Vorstandsmitglieder vertreten sich gegenseitig, so daß im Sinne der vor-

stehenden Reihenfolge das nachfolgende Vorstandsmitglied das vorangehen-

de Vorstandsmitglied vertritt. 

 Dies gilt sinngemäß  auch bei Verhinderung mehrerer Vorstandsmitglieder. 
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3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB durch 

zwei Vorstandsmitglieder vertreten. 

 

4. Der Vorstand gibt sich eine schriftliche Arbeitsordnung, durch die die Aufga-

benverteilung innerhalb des Vorstandes geregelt wird. 

 

 In der Arbeitsordnung ist vorzusehen, daß 

• Vorstandssitzungen einzuberufen sind, wenn das Interesse des Vereines dies 

erfordert oder wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder die Einberufung un-

ter Angabe der Gründe und des  Zweckes verlangen 

• der Vorstand beschlußfähig ist, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmit-

glieder anwesend ist 

• alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vor-

standsmitglieder gefaßt werden 

• alle Beschlüsse protokolliert werden. 

 

5. Die Schatzmeister sind verpflichtet, jedem einzelnen Vorstandsmitglied jederzeit 

Auskunft über den Kassenbestand und die Mittelverwendung zu erteilen und jähr-

lich rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung einen Kassenbericht zu erstellen, 

diesen den Kassenprüfern zuzuleiten und in der Mitgliederversammlung zu erläu-

tern 

 

6. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. 

 

7 
Der Beirat 

 

1. Der Beirat setzt sich zusammen aus je zwei Vertretern 

- des Elferrates 

- der Garde 

- der Gildesänger 

- der Trampelgirls 

- der Akteure 
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2. Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand bei seiner Arbeit zu beraten, soweit sie 

die Interessen der von den Beiratsmitgliedern vertretenen Gruppen berührt. 

Der Vorstand ist verpflichtet, die Beiräte mit einer Frist von wenigstens einer Wo-

che von bevorstehenden Vorstandssitzungen zu unterrichten und zu diesen ein-

zuladen. 

 

8 
Kassenprüfung 

 

Die Kassenprüfer haben über das Ergebnis ihrer Prüfung in der jährlichen Mitglieder-

versammlung zu berichten. 

 

9 
Mitgliedsbeitrag 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag. 

Er ist spätestens bis zum 30. September im voraus auf ein Konto des Vereins einzu-

zahlen. 

 

10 
Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr umfaßt die Zeit vom 1. Oktober bis 30. September. 

 

11 
Auflösung des Vereins 

 

Bei der Auflösung des Vereines  oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks wird das 

verbleibende Vereinsvermögen der Stadt Saarbrücken übergeben mit der Bestim-

mung, es ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zuzuführen, in erster Linie einer 

karnevalistischen Institution, die in etwa die gleichen Ziele verfolgt wie dieser Verein. 

 

Saarbrücken, den 08. Mai 2007 
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1. Vorsitzender: William Dimmig Am Heckenberg 4, 

66127 Saarbrücken 
 

2. Vorsitzender: Karl-Heinz 
Hack 

Siebenbürger Weg 28 
66113 Saarbrücken 

 

1. Schriftführer: Ralf Fuhrmann Am Stahlhammer 37 
66121 Saarbrücken 

 

2. Schriftführer: Klaus Gaebges Ottweilerstrasse 109 
66113 Saarbrücken 

 

1. Schatzmeister: Hans Berndt Trittenheimer Weg 39 
66113 Saarbrücken 

 

2. Schatzmeister: Bernd Weil Hallesche-Strasse 10 
66121 Saarbrücken 

 

 
 


	SATZUNG
	Name und Sitz
	Aufgabe und Zweck
	Mitgliedschaft



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


